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Beschluss der Mitgliederversammlung 
des Berufsverbandes der Sozialversicherungsärzte (BSD) 

 
Für eine umfassende sozialmedizinische 

Weiterbildung 
 
 
Der Berufsverband der Sozialversicherungsärzte Deutschlands e.V. beschließt, sich auf allen 
geeignet erscheinenden Wegen dafür einzusetzen, dass Ärztinnen und Ärzten in der 
sozialmedizinischen Weiterbildung alle notwendigen Möglichkeiten geboten werden, den 
erfolgreichen Abschluss erreichen zu können. Dazu gehört eine Tätigkeit im Rahmen der 
Weiterbildung, die ausreichend Einblick erlaubt in verschiedene Arbeitsbereiche (ggf. unter 
Einschluss von Wahrnehmung verschiedener Aufgaben einschließlich Umsetzung beim 
Arbeitgeber). 
 
Begründung: 
 
Von zahlreichen Kolleginnen und Kollegen wird die Erfahrung berichtet, dass im Rahmen der 
sozialmedizinischen Weiterbildung Schwierigkeiten auftreten bei dem tatsächlichen 
Nachweis aller maßgeblichen Weiterbildungsinhalte.  
 
Voraussetzung für die erfolgreiche Weiterbildung ist neben eigenem Bemühen der 
Weitergebildeten auch das Vorliegen der entsprechenden fachlichen Voraussetzungen beim 
Weiterbilder und die geeignete Tätigkeit während der Weiterbildung. Hier ist es im 
Zusammenhang mit zunehmender Komplexität sozialmedizinischer Beratung und 
Begutachtung zu einer verstärkten Spezialisierung von Ärztinnen und Ärzten gekommen, die 
zum Teil nur schwer bis gar nicht mehr ausreichend den gesamten Umfang überblicken 
können. 
 


